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entscheiden gemäß §§ 28 und 29 des Strafgesetzbuches 
selbständig über die strafrechtliche Verantwortlichkeit 
wegen eines Vergehens. Sie tragen damit zur Erziehung 
und Selbsterziehung der Bürger, zur freiwilligen Ein
haltung des sozialistischen Rechts, der Grundsätze der 
sozialistischen Moral und zur Herausbildung neuer 
sozialistischer Beziehungen im Zusammenleben bei.

§13
Stellung des Staatsanwalts

(1) Der Staatsanwalt leitet das Ermittlungsverfahren 
mit dem Ziel der Aufdeckung und Aufklärung aller 
Straftaten, ihrer Ursachen und Bedingungen. Er übt 
die Aufsicht über die Ermittlungen der Untersuchungs
organe und den Vollzug der Untersuchungshaft aus.

(2) Zum Schutze der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Bürger erhebt der Staatsanwalt Anklage 
gegen Personen, die hinreichend verdächtig sind, 
Straftaten begangen zu haben, oder übergibt beim 
Verdacht auf ein Vergehen unter den gesetzlichen Vor
aussetzungen die Sache der Konflikt- oder Schiedskom
mission zur Beratung und Entscheidung.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Recht
sprechung und der richtigen Gesetzesanwendung legt 
der Staatsanwalt gegen das Gesetz verletzende Ent
scheidungen der Gerichte Rechtsmittel ein, beantragt 
die Kassation rechtskräftiger Entscheidungen oder die 
Wiederaufnahme eines durch rechtskräftige Entschei
dung abgeschlossenen Verfahrens.

(4) Der Staatsanwalt überwacht die Gesetzlichkeit der 
Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen 
Verantwortlichkeit.

(5) Der Staatsanwalt veranlaßt zur Beseitigung der 
Ursachen und Bedingungen von Straftaten geeignete 
Maßnahmen. Entsprechend den gesetzlichen Bestim
mungen legt er bei Gesetzesverletzungen Protest ein.

§14
Verbot doppelter Strafverfolgung

(1) Niemand darf wegen einer Handlung, über die ein 
Gericht der Deutschen Demokratischen Republik rechts
kräftig entschieden hat, erneut strafrechtlich zur Ver
antwortung gezogen werden.

(2) Die Vorschriften über die Kassation rechtskräfti
ger Entscheidungen und über die Wiederaufnahme 
eines durch rechtskräftige Entscheidung abgeschlosse
nen Verfahrens eines Gerichts werden hierdurch nicht 
berührt.

(3) Hat ein gesellschaftliches Organ der Rechtspflege 
über eine Straftat entschieden, ist die Durchfüh
rung eines Strafverfahrens nur zulässig, wenn nach
träglich Tatsachen vorgebracht oder bekannt werden, 
aus denen sich ergibt, daß die Straftat erheblich gesell
schaftswidrig oder gesellschaftsgefährlich ist und der 
Staatsanwalt innerhalb von sechs Monaten nach der 
Entscheidung des gesellschaftlichen Organs der Rechts
pflege Anklage erhebt.

§15
Stellung des Beschuldigten und des Angeklagten

(1) Der Beschuldigte und der Angeklagte haben das 
Recht auf aktive Mitwirkung am gesamten Strafver
fahren; zu ihrer Verteidigung können sie die strafpro
zessualen Rechte selbst wahrnehmen und in jeder Lage 
des Verfahrens auch die Hilfe eines Verteidigers in An
spruch nehmen.

(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane sind verpflichtet, die Rechte des Be
schuldigten und des Angeklagten, insbesondere das 
Recht auf Verteidigung, zu gewährleisten. Sie haben 
den Beschuldigten und den Angeklagten über seine 
Rechte zu belehren.

(3) Kein Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik darf wegen Begehung einer Straftat einem anderen 
Staate ausgeliefert werden.

(4) Beschuldigter im Sinne dieses Gesetzes ist der 
Bürger, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingeleitet 
worden ist; Angeklagter ist der Beschuldigte, gegen 
den die Eröffnung des gerichtlichen Strafverfahrens be
schlossen wurde.

§ 16
Stellung des Verteidigers

(1) Der Verteidiger nimmt unabhängig von anderen 
Prozeßbeteiligten die Rechte des Beschuldigten oder des 
Angeklagten zu dessen Verteidigung wahr. Ihm obliegt 
es, den Beschuldigten und den Angeklagten zu beraten. 
Er hat zur Aufklärung der Straftat alle entlastenden 
oder die Verantwortlichkeit mindernden Umstände vor
zutragen und dem Beschuldigten oder dem Angeklagten 
die erforderliche Unterstützung zur Wahrnehmung 
seiner Rechte zu gewähren.

(2) Der Verteidiger soll bei der Auswertung von 
Strafverfahren, der Erziehung des Verurteilten und der 
Eingliederung entlassener Strafgefangener in das ge
sellschaftliche Leben mitwirken.

§17
Stellung des Geschädigten

(1) Jeder durch eine Straftat Geschädigte hat das 
Recht, die Strafverfolgung zu verlangen und am Straf
verfahren mitzuwirken. Er ist insbesondere berechtigt,
— Schadensersatzansprüche geltend zu machen;
— Beweisanträge zu stellen;
— von abschließenden Entscheidungen unterrichtet zu 

werden;
— Beschwerde einzulegen.

(2) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Unter
suchungsorgane sind verpflichtet, mit der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit den entstandenen Schaden 
festzusteilen. Sie haben den Geschädigten auf seine 
Rechte“ hinzuweisen und ihn bei ihrer Verwirklichung 
zu unterstützen. Der Geschädigte kann sich zur Geltend
machung seines Schadensersatzanspruches eines Rechts
anwalts bedienen. Von abschließenden Entscheidungen 
ist der Geschädigte zu unterrichten. Er ist auch über die 
Zulässigkeit der Beschwerde zu belehren.

§ 18
Zusammenarbeit mit anderen Staatsorganen, 

Wirtschaftsorganen,
Ausschüssen der Nationalen Front 

und gesellschaftlichen Organisationen
(1) Das Gericht, der Staatsanwalt und die Unter

suchungsorgane haben mit den Volksvertretungen, den 
Organen der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, den 
anderen Staatsorganen, den Wirtschaftsorganen, den 
gesellschaftlichen Organisationen und den Ausschüssen 
der Nationalen Front in ihrem Bereich eng zusammen
zuarbeiten. Die Zusammenarbeit dient der Mobilisie
rung aller gesellschaftlichen Kräfte für den Kampf 
gegen Straftaten, der Auswertung der sich aus Strafver
fahren und der Analyse der Kriminalität ergebenden


